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der Verdacht einer Straftat besteht. Im Ergebnis der Prüfung ist darüber 
hinaus zu entscheiden, ob

1. von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen,
2. die Sache an ein gesellschaftliches Organ der Rechtspflege zu über

geben,
3. ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist.

(2) Zu diesem Zweck sind die notwendigen Prüfungshandlungen vor
zunehmen. Der Verdächtige kann befragt und, wenn es zu diesem Zwecke 
unumgänglich ist, zugeführt werden. Eine Vernehmung als Beschuldigter 
sowie die Vornahme prozessualer Zwangsmaßnahmen sind unzulässig.

(3) Die Fristen für die Prüfung der Anzeige oder Mitteilung legt der 
Generalstaatsanwalt fest.

§96

Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
(1) Wird bei der Prüfung der Anzeige oder Mitteilung festgestellt, daß 

sich der Verdacht einer Straftat nicht bestätigt(oder es an den gesetz- 
iichen'Wöraussetzirngen der Strafverfolgung fehltPTsf von derTStrrteitnng 
eihes Ermittlungsverfahrens abzusehen.

(2) Dem Anzeigenden und döm Geschädigten ist ein begründeter Be
scheid zu erteilen; die Mitteilung kann auch in einer persönlichen Aus
sprache erfolgen. Mündliche Mitteilungen sind aktenkundig zu machen. 
Der Anzeigende und der Geschädigte sind auf das Recht der Beschwerde 
gemäß § 91 hinzuweisen.

§97

Übergabe an die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege
Wird bereits bei der Prüfung der Anzeige oder Mitteilung festgestellt, 

daß die Voraussetzungen für die Übergabe der Sache an ein gesellschaft- 
liches Organ der Rechtspflege (§ 58) vorliegendst' die Sadie an dieses zu 
übergeben~f§-59) und kein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Der Staats- 
anwäirisrdavon zu unterrichten.

§ 9 8

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
(1) Ergibt die Prüfung der Anzeige oder Mitteilung, daß der Verdacht 

einer Straftat besteht und liegen die gesetzlichen Voraussetzungen der 
Strafverfolgung vor, ordnet der Staatsanwalt oder das Untersuchungs
organ durch schriftliche, begründete Verfügung die Einleitung eines gegen 
Bekannt oder Unbekannt gerichteten Ermittlungsverfahrens an.

(2) Die Untersuchungsorgane sind verpflichtet, die von ihnen eingelei
teten Ermittlungsverfahren unverzüglich dem Staatsanwalt zur Kenntnis 
zu bringen.


